
Mitteilungen der Geschäftsstelle

Ärzteblatt Sachsen 7/2004 351

Wiederholt erreichten die Sächsische Landes-
ärztekammer Anfragen zur besonderen Situa-
tion von Ärztinnen und Ärzten bei der Unter-
suchung bzw. ärztlichen Behandlung von an
der Grenze aufgegriffenen, illegal eingereis-
ten Ausländern. Vergleichbare Sachverhalte be-
fassten sich zudem mit Fragen der Erstellung
der durch die Bundesgrenzschutzbehörden in
Auftrag gegebenen Gutachten zur Transport-
und Gewahrsamsfähigkeit.

Ärztinnen und Ärzte, die im vertragsärztli-
chen Notfalldienst tätig sind, sind grundsätz-
lich verpflichtet, alle Betroffenen – demnach
auch die oben genannte Personengruppe – bei
akuten Verletzungen, Erkrankungen oder ähn-
lichem zu behandeln.
Hieraus ergaben sich Fragestellungen im Hin-
blick auf eine adäquate Mindestausstattung von
Untersuchungsräumen bei den Grenzschutz-
behörden sowie zu der Bereitstellung von Dol-
metschern. Weiterhin galt es, das Erfordernis
der Durchführung einer Reise-, Transport-
oder Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung im
vertragsärztlichen Notfalldienst und der hier-
aus möglicherweise resultierenden Gutachten-
erstellung zu klären. Schließlich war fraglich,

inwieweit angeforderte Ärztinnen und Ärzte
gegen etwaige Gesundheitsbeeinträchtigungen,
Praxisausfälle und Krankheit und ähnliches
in derartigen Konstellationen versichert sind. 

Auf Anfrage der Sächsischen Landesärztekam-
mer hat das Bundesministerium des Innern
mit Schreiben vom 26. Januar 2004 folgen-
des mitgeteilt:

„1. Es wird veranlasst, dass der geforderte
Untersuchungsraum bei den Einrichtungen des
Bundesgrenzschutzes grundsätzlich bereitge-
stellt wird. Bei der Realisierung der Bereit-
stellung werden aber die Mitgliedschaft Po-
lens und Tschechiens in der EU sowie ein Bei-
tritt dieser Staaten zum Schengener Überein-
kommen zu berücksichtigen sein.
2. Soweit es für die ärztliche Untersuchung
zur Feststellung der Transport- oder Gewahr-
samsfähigkeit unerlässlich ist, wird der Bun-
desgrenzschutz auf Anforderung des untersu-
chenden Arztes wie bisher einen Übersetzer
oder Dolmetscher zur Verfügung stellen.
3. Niedergelassene Ärztinnen/Ärzte einschließ-
lich der vertragsärztlichen Notfalldienste füh-
ren auf freiwilliger Basis – anders als Amts-

ärztinnen/Amtsärzte oder beamtete Ärztinnen/
Ärzte – entsprechende amtlich notwendige
Untersuchungen durch und erstellen die da-
mit verbundenen Gutachten.
4. Eine Versicherung der Ärztinnen bzw. Ärz-
te gegen Folgeschäden, wie etwa Gesundheits-
beeinträchtigungen, Praxisausfälle, Krankheits-
fälle und ähnliches, ist nicht vorgesehen. Die
auf freiwilliger Grundlage zu erbringenden ärzt-
lichen Leistungen werden grundsätzlich auf
Basis der GOÄ abgerechnet. Insoweit sind
über die entsprechenden Honorare alle For-
derungen der/des Ärztin/Arztes abgegolten.
Es bleibt jeder/jedem Ärztin/Arzt überlassen,
sich gegen entsprechende Risiken abzusichern.
Die notwendigen Regelungen werden in die
entsprechende Dienstvorschrift des Bundes-
grenzschutzes eingearbeitet. Eine Einsichtnah-
me in diese Vorschrift „BRAS 391 Polizeige-
wahrsamsordnung für Gewahrsamsräume bei
Dienststellen des Bundesgrenzschutzes“ ist
für die Ärztinnen/Ärzte bei den örtlichen Ein-
richtungen des Bundesgrenzschutzes möglich.“
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Gute Nachrichten für alle niederlassungswil-
ligen Ärzte in Sachsen: Der Freistaat fördert
im Rahmen des so genannten Gründungs- und
Wachstumsfinanzierungsprogramms, kurz
GuW, über die Sächsische Aufbaubank jetzt
auch Heilberufsangehörige landesweit bei Neu-
gründungen, Übernahmen und Festigungsvor-
haben.
Wie Raimund Pecherz, Leiter der Filiale Dres-
den der Deutschen Apotheker und Ärztebank,
erläutert, erfolgt die Förderung bis auf weiteres
durch Zinssubventionierung von bis zu 1,5 Pro-
zent per anno. Bei Laufzeiten von 10 bezie-
hungsweise 12 Jahren und unter Zugrunde-

legung des derzeitigen Zinsniveaus ergeben
sich für den Kreditnehmer damit Zinssätze zwi-
schen 2,75 und 4,0 Prozent per anno (Stand:
30. Juni 2004). Vorhaben bis eine Million Euro
sind zu 100 Prozent förderfähig. Der Aus-
zahlungskurs beträgt einheitlich 96 Prozent.
Beantragt werden die Mittel bei der Haus-
bank, die der Kunde für seine Existenzgrün-
dung auswählt. Auch wenn der Niederlassungs-
willige im Vergleich zum Hausbankdarlehen
mit Mehraufwand und so genannten Bereitstel-
lungszinsen rechnen muss, überwiegen nach
Auskunft von Pecherz ab einer Summe von
rund 30.000 € die Vorteile des GuW-Pro-

gramms. Voraussetzung dafür ist, dass die Haus-
bank, die das Haftungsrisiko trägt, in der Exis-
tenzgründungsfinanzierung kein überdurch-
schnittliches Risiko sieht.
Angesichts des niedrigen Zinsniveaus am Ka-
pitalmarkt in Verbindung mit der Förderung
des Freistaats empfiehlt Pecherz allen poten-
tiell Niederlassungswilligen, jetzt über eine
Neugründung oder Übernahme nachzudenken.
Die augenblickliche Konstellation schaffe da-
für exzellente Finanzierungsbedingungen.
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